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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Am 23. September 2012 sind die nächs-
ten Abstimmungen! Auch mit dieser 
Ausgabe der easyvote-Abstimmungs-
hilfe wollen wir dich einfach verständ-
lich und neutral über die eidgenössi-
schen und kantonalen Abstimmungen 
informieren. 

Wir sind ein Team von über 100 jungen 
Leuten und möchten dich zum Mitge-
stalten unserer Zukunft motivieren. 

Falls dir die easyvote-Abstimmungshilfe 
per Post zugesendet wurde, gehörst du 
zu den Glücklichen, welchen easyvote 
von der Gemeinde offeriert wird!
 
Hast du keine easyvote-Broschüre erhal-
ten und möchtest dies ändern? Gemein-
sam können wir vielleicht auch deine 
Gemeinde oder Schule an Bord holen!

Oder hast du Lust, in unserem Redakti-
onsteam mitzuhelfen? Melde dich doch 
bei uns: info@easyvote.ch.

Viel Spass beim Lesen und Abstimmen!
easyvote-Team

Editorial

VERGISS NICHT...
... deinen Stimmrechts-
ausweis zu unterschreiben!
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AUSGANGSLAGE
Musikalische Bildung ist für die Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zentral. Deshalb unter-
stützen Bund und Kantone heute schon 
fi nanziell die musikalische Förderung. 
Ende 2008 verlangte die Volksinitiative 
«jugend + musik», dass die musikali-
sche Bildung schweizweit vereinheit-
licht und gestärkt wird. Darauf haben 
Bundesrat und Parlament einen neuen 
Verfassungsartikel erarbeitet (Gegen-
vorschlag). Dieser Verfassungsartikel 
verfolgt dieselben Ziele wie die Initia-
tive, ohne jedoch zu stark in die Zustän-
digkeiten der Kantone einzugreifen. Das 
Initiativkomitee war mit dem Gegenvor-
schlag einverstanden und zog die Volks-
initiative zurück.

WAS WÜRDE SICH ÄNDERN?
Die Förderung der musikalischen Bil-
dung soll in der Bundesverfassung fest-
geschrieben werden. Dies soll anhand 
von vier Themen geschehen.

 § Bund und Kantone sind verpfl ichtet, 
die musikalische Bildung zu fördern. 
Die Kantone legen schweizweit die 
Ziele für den Musikunterricht an 
Schulen fest. In den Sprachfächern, 
in Mathematik und in den Naturwis-
senschaften ist dies heute bereits 
der Fall. 

 § Der Musikunterricht an Schulen soll 
in der ganzen Schweiz hochwertig 
und einheitlich sein.

 § In der Freizeit sollen alle jungen 
Menschen den gleichen Zugang 
zu musikalischer Bildung erhalten. 
Hier legt der Bund mithilfe der Kan-
tone Grundsätze für den Zugang der 
Jugend zur Musik fest.

 § Junge Menschen mit besonderem 
Musiktalent werden gefördert.

Bund und Kantone behalten ihre bisheri-
gen Zuständigkeitsbereiche.

Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur zurückgezogenen 
Volksinitiative «jugend + musik»)

N
A

T
IO

N
A

L

Die musikalische Bildung von 

allen Kindern und Jugendlichen 

soll in der Schule und in der 

Freizeit gestärkt werden. 

Jugendmusikförderung

ZIEL
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PRO
 § Musik ist ein wichtiger Bestandteil für die Persönlichkeitsentwick-

lung von Kindern und Jugendlichen.
 § Die Möglichkeiten für junge Menschen, sich musikalisch zu bil-

den, sind in den Kantonen einheitlich. Sie hängen nicht mehr vom 
Wohnort und dem Einkommen der Eltern ab.

 § Musikalisch besonders Begabte werden neu speziell gefördert. 

KONTRA
 § Der Bund und die Kantone müssen wahrscheinlich mehr Geld für 

die musikalische Bildung ausgeben.
 § Der Bund darf sich nicht noch mehr in die Zuständigkeiten der 

Kantone einmischen. 
 § Der Bund und die Kantone leisten schon heute fi nanzielle Unter-

stützung für die musikalische Bildung Jugendlicher.

NATIONALRAT:  Dafür (156 Ja, 31 Nein, 8 Enthaltungen)
STÄNDERAT:  Dafür (31 Ja, 6 Nein, 6 Enthaltungen)
BUNDESRAT:  Dafür

Jugendmusikförderung
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AUSGANGSLAGE
Wer in einem eigenen Haus oder in einer 
eigenen Wohnung wohnt (Wohneigen-
tum), muss keine Miete bezahlen. Dafür 
muss man einen sogenannten Eigen-
mietwert versteuern. Der Eigenmiet-
wert ist der Betrag, für den man das 
Wohneigentum vermieten könnte, wenn 
man nicht selbst im Wohneigentum 
wohnen würde. Dieser Betrag muss in 
der Steuererklärung unter «Einkommen» 
aufgeführt werden und führt meist dazu, 
dass man mehr Steuern bezahlen muss. 

Der Eigenmietwert kann verkleinert wer-
den. Zum Beispiel, wenn die Kinder aus-
ziehen (und das Wohneigentum zu gross 
wird), bei fi nanziellen Schwierigkeiten 
oder wenn der Eigenmietwert im Ver-
gleich zum übrigen Lohn zu hoch ist. 
WohneigentümerInnen können dafür 
das Geld, das sie der Bank schulden (die 
Schuldzinsen), die Versicherung und die 
Unterhaltskosten (z.B. eine neue Hei-
zung) von den Steuern abziehen. Weiter 
können sie, wenn sich jemand anderes 
um das Wohneigentum kümmert (Ver-
waltung), auch diese Kosten abziehen. 

WAS WÜRDE SICH ÄNDERN?
Die Initiative sieht vor, dass Personen 
im AHV-Alter (Männer über 65 Jahre, 
Frauen über 63 Jahre) neu zwei Mög-
lichkeiten haben. 

 § Die erste Möglichkeit ist, dass sie 
den Eigenmietwert nicht mehr ver-
steuern. In diesem Fall können sie 
aber die Schuldzinsen für das Wohn-
eigentum sowie die Kosten für die 
Verwaltung nicht mehr von den 
Steuern abziehen. Die Unterhalts-
kosten (bis 4‘000 Franken), die Kos-
ten für die Denkmalpfl ege oder fürs 
Energiesparen (z.B. bessere Isola-
tion) können sie weiterhin abziehen. 

 § Die zweite Möglichkeit ist, dass sie 
den Eigenmietwert weiter versteu-
ern. In diesem Fall ändert sich nichts 
und es bleibt, wie in der Ausgangs-
lage beschrieben.

Wer sich einmal für eine Möglichkeit ent-
schieden hat, muss dabei bleiben.
Durch diese Initiative wird der Bund in 
Zukunft weniger Steuern einnehmen 
(mindestens 250 Millionen Franken 
weniger pro Jahr). Auch die Gemeinden 
und die Kantone müssen mit weniger 
Steuereinnahmen rechnen. 

Eidgenössische Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter»  
N

A
T

IO
N

A
L

Sicheres Wohnen im Alter 

7www.easyvote.ch

PRO
 § Personen, die ein Leben lang gespart haben, können die Schulden 

für das Wohneigentum zurückbezahlen. Sie werden nicht bestraft, 
indem sie mehr Steuern bezahlen müssen. 

 § Schweizweit können die Schulden für Wohneigentum generell 
gesenkt werden. Die Initiative schafft einen Anreiz für die Wohn-
eigentümer, ihre Schulden bei der Bank zurückzubezahlen.

 § WohneigentümerInnen können selbst entscheiden, welche Mög-
lichkeit sie wählen. Dies stärkt ihre Eigenverantwortung. 

KONTRA
 § Nur Personen im AHV-Alter mit Wohneigentum profi tieren von 

der Initiative. WohneigentümerInnen, die nicht im AHV-Alter und 
MieterInnen sind, müssen gleich viel bezahlen wie bisher. 

 § Das Steuerrecht wird durch diese Initiative verkompliziert. 
 § Dem Bund und den Kantonen fehlen wichtige Steuereinnahmen. 

NATIONALRAT:  Dagegen (77 Ja, 119 Nein, 1 Enthaltung)
STÄNDERAT:  Dagegen (6 Ja, 36 Nein, 1 Enthaltung) 
BUNDESRAT:  Dagegen

Die Initiative verlangt, dass Personen im 

AHV-Alter die Möglichkeit haben, den 

Eigenmietwert nicht mehr versteuern zu 

müssen.  

Sicheres Wohnen im Alter ZIEL
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Schutz vor Passivrauchen
WAS WÜRDE SICH ÄNDERN?
Die Initiative verschärft die heutigen 
Bestimmungen zum Schutz vor Pas-
sivrauch im nationalen Gesetz. Dazu 
wird das Rauchverbot auf alle öffent-
lich zugänglichen Innenräume ausge-
dehnt, welche als Arbeitsplatz dienen. 
Dies führt dazu, dass es keine Raucher-
restaurants mehr gibt und Fumoirs nur 
noch dann erlaubt sind, wenn sie nicht 
bedient sind. 
Das Parlament kann Ausnahmen für 
öffentliche Räume bewilligen, die nicht 
als Arbeitsplatz dienen (z.B. für Raucher-
räume in Bürogebäuden etc.).
So sollen in der ganzen Schweiz die glei-
chen Regeln zum Schutz vor Passiv-
rauch gelten.

Wird die Initiative angenommen, hat der 
Bundesrat 6 Monate Zeit, eine Über-
gangsverordnung zu erarbeiten. Diese 
Übergangsverordnung bleibt so lange 
gültig, bis das Parlament das heute gül-
tige Gesetz gemäss der Initiative geän-
dert hat. 

AUSGANGSLAGE
Bereits heute gibt es ein nationales 
Gesetz gegen Passivrauchen. Dieses 
ist am 1. Mai 2010 in Kraft getreten. Es 
bezweckt den Schutz vor Passivrauch 
und hat folgenden Inhalt:

 § Öffentliche Räume, z.B. Büros, Züge, 
Spitäler, Krippen, Altersheime, The-
ater, Schulen, Geschäfte, Gefäng-
nisse oder Gebäude der öffentlichen 
Verwaltung, müssen rauchfrei sein. 

 § Für Restaurants sind Ausnahmen 
möglich. Diese dürfen zum Beispiel 
ein Fumoir (Raucherraum) erstel-
len, oder – wenn die Gesamtfl ä-
che des Restaurants weniger als 
80 m2 beträgt – als Raucherbetrieb 
geführt werden. Allerdings müssen 
die Angestellten ihr Einverständnis 
geben, damit sie in einem solchen 
Betrieb arbeiten dürfen.

Die Kantone dürfen strengere Vorschrif-
ten haben. 
In den Kantonen Appenzell Innerrho-
den, Bern, Graubünden, Solothurn, Tes-
sin und Zürich sind Raucherbetriebe ver-
boten. Erlaubt ist aber die Bedienung in 
Fumoirs. 
Die Kantone Basel-Landschaft, Basel-
Stadt, Freiburg, Genf, Neuenburg, St. 
Gallen, Waadt und Wallis erlauben weder 
Raucherlokale noch bediente Fumoirs. 
Alle anderen Kantone kennen heute 
keine schärferen Regeln.

Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen»
N

A
T

IO
N

A
L

EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE
Eine Volksinitiative kann von Stimm-
bürgernInnen eingereicht werden, 
um eine Änderung in der Verfas-
sung zu verlangen. Dazu braucht 
es auf nationaler Ebene 100‘000 
Unterschriften innert 18 Mona-
ten. Kommt die Initiative zustande, 
wird meist darüber abgestimmt.

9www.easyvote.ch

PRO
 § Der Schutz vor Passivrauch wird erhöht.
 § Es gelten in der ganzen Schweiz für alle öffentlich zugänglichen 

Räume die gleichen Bedingungen.
 § Restaurantbetreiber haben keine Nachteile mehr durch die Tatsa-

che, dass im Nachbarkanton weniger strenge Vorschriften gelten. 

KONTRA
 § Durch die Initiative kann der Schutz vor Passivrauch nicht stärker 

verbessert werden. Bereits heute sind die meisten Arbeitneh-
merInnen vor Passivrauch geschützt. 

 § Der im Parlament erreichte Kompromiss von 2010 wird schon 
wieder geändert.

 § Das heutige Gesetz gewährt den Kantonen kaum noch Spielraum. 

NATIONALRAT:  Dagegen (52 Ja, 138 Nein, 4 Enthaltungen)
STÄNDERAT:  Dagegen (7 Ja, 28 Nein, 7 Enthaltungen)
BUNDESRAT:  Dagegen

Die Initiative verschärft die 

Vorschriften zum Schutz vor 

Passivrauchen. So sollen die 

gleichen Regeln für die ganze 

Schweiz gelten.  

ZIEL

WAS IST PASSIVRAUCHEN?
Der Rauch einer Zigarette besteht aus vielen Giftstoffen und Substan-
zen, welche Krebs verursachen können. Die in einer Zigarette enthalte-
nen Schadstoffe gelangen durch das Rauchen – über die glühende Ziga-
rette und den ausgeatmeten Rauch – in die Luft. Darum ist das Rauchen 
nicht nur für die Person, welche selbst zur Zigarette greift, schädlich, son-
dern auch für weitere Personen im gleichen Raum. Diese anwesen-
den Personen rauchen die Giftstoffe passiv mit ein (Passivrauchen).
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PRO
 § Der Schutz vor Passivrauch wird erhöht.
 § Es gelten in der ganzen Schweiz für alle öffentlich zugänglichen 

Räume die gleichen Bedingungen.
 § Restaurantbetreiber haben keine Nachteile mehr durch die Tatsa-

che, dass im Nachbarkanton weniger strenge Vorschriften gelten. 

KONTRA
 § Durch die Initiative kann der Schutz vor Passivrauch nicht stärker 

verbessert werden. Bereits heute sind die meisten Arbeitneh-
merInnen vor Passivrauch geschützt. 

 § Der im Parlament erreichte Kompromiss von 2010 wird schon 
wieder geändert.

 § Das heutige Gesetz gewährt den Kantonen kaum noch Spielraum. 

NATIONALRAT:  Dagegen (52 Ja, 138 Nein, 4 Enthaltungen)
STÄNDERAT:  Dagegen (7 Ja, 28 Nein, 7 Enthaltungen)
BUNDESRAT:  Dagegen

Die Initiative verschärft die 

Vorschriften zum Schutz vor 

Passivrauchen. So sollen die 

gleichen Regeln für die ganze 

Schweiz gelten.  

ZIEL

WAS IST PASSIVRAUCHEN?
Der Rauch einer Zigarette besteht aus vielen Giftstoffen und Substan-
zen, welche Krebs verursachen können. Die in einer Zigarette enthalte-
nen Schadstoffe gelangen durch das Rauchen – über die glühende Ziga-
rette und den ausgeatmeten Rauch – in die Luft. Darum ist das Rauchen 
nicht nur für die Person, welche selbst zur Zigarette greift, schädlich, son-
dern auch für weitere Personen im gleichen Raum. Diese anwesen-
den Personen rauchen die Giftstoffe passiv mit ein (Passivrauchen).
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Projektgruppe
Möchtest du das easyvote in weiteren Gemeinden einfüh-
ren oder bei der Suche nach tatkräftigen MitarbeiterInnen 
helfen? Die Mitglieder der Projektgruppe sorgen dafür, dass 
noch mehr Jugendliche die easyvote Abstimmungshilfe 
erhalten.

WIR SUCHEN DICH!

Schreiber
Unsere Texte werden von Jugendlichen wie dir geschrie-
ben. Dafür vereinfachen und kürzen sie die offiziellen 
Abstimmungsunterlagen des Bundes und der Kantone.

www.easyvote.ch

Einfachheit
Um sicher zu stellen, dass 
unsere Texte auch keine 
unnötigen Fremdwörter 
oder unverständliche Sätze 
enthalten, lesen unsere 
Experten der Einfachheit 
die Texte genau durch.

Rechtschreibung
Damit die Texte keine Fehler enthal-
ten und grammatikalisch einwand-
frei sind, korrigieren immer vier Au-
gen jeden Buchstaben jedes Textes.

WIR SUCHEN DICH!

Neutralität
Per Skype überprüft eine Gruppe Jugendlicher den 
Text auf Inhalt und politische Neutralität.

Schreiber
Unsere Texte werden von Jugendlichen wie dir geschrie-
ben. Dafür vereinfachen und kürzen sie die offiziellen 
Abstimmungsunterlagen des Bundes und der Kantone.

Und du?
Welche Aufgabe möchtest du bei easyvote übernehmen? 
Wenn du Lust hast, ab und zu mitzuhelfen, dann melde dich 
doch bei uns unter info@easyvote.ch!
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